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RS OGH 1955/2/9 3Ob717/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.02.1955

Norm

ABGB §1447 Jc

GewO 1859 §56

Rechtssatz

Wird durch den Tod eines Gesellschafters die Rücklegung seiner Gewerbeberechtigung zu Gunsten der OHG oder der

anderen Gesellschafter unmöglich, so entfällt auch die als Gegenleistung von der Gesellschaft und den anderen

Gesellschaftern der Lebensgefährtin des verstorbenen Gesellschafters und seiner Kinder gegenüber übernommene

Alimentationsverpflichtung.
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